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Sandmann 13.11.04 Prüfungsfragen  8.Okt. 2003

1 a: Gewerkschaft, Krankheitstage, Alkoholmissbrauch
b: Anfechten wegen Arglistiger täuschung (BGB §123)
c: Wenn Einladung, müssen kosten erstattet werden, oder in der Einladung

darauf verwiesen werden, das keine Kosten übernommen werden.

2 a: SGB IX (Sozial Gesetz Buch) §71, §74, §77
Bei 300 Arbeitnehmern müssen mindestens 15 Personen (5%) schwerbehindert
sein (mehr als 50% behinderung); Hat aber nur 2 beschäftigt.
Also 260euro x 13fehlende AN = 3380 euro pro Monat.

b: HGB (Handelsgesetzbuch) § 74 ff
Darf evtl. dann nicht im Betrieb arbeiten, da er mit seinem früheren Arbeitgeber
einen Vertrag geschlossen hat, das er für einen bestimmten Zeitraum nicht im
Gewerbe arbeiten darf. Dieser Vertrag darf auf maximal 2Jahre geschlossen
werden und er muß von seinem ehemaligen Arbeitgeber mindestens 50%
seines Lohns in dieser Zeit weiter bezahlt bekommen.

3 a: Das Arbeitsverhältnis gist per Handschlag als geschlossen.

b: Das Entgeld muß weiter bezahlt werden, da das Arbeitsverhältnis noch besteht.
Es wurden Leistungen erbracht. Also hat der Arbeitgeber da Arbeitsverhältnis
anerkannt.

c: BGB §626; kein Kündigungsgrund
Eine Kündigung muß schriftlich erfolgen.

d: BGB §622; Frist von 4 Wochen

e: Er hat sich Vertrag mit der speicherung seiner Daten einverstanden erklärt.
Nach BDSG § 28 (Bundes Daten Schutz Gesetz) müssen Daten, die
"nicht gebraucht werden" gelöscht werden.

4 Bundes Urlaubs Gesetz (BUrlG) / Sozial Gesetz Buch (SGB IX) §126 /
Jugend Arbeitsschutz Gesetz (JArbSchG) §19; (6 Werktage pro Woche)

Name Gesetzl. Grundlage Urlaubsanspruch

Adamski, Willy BUrlG §3, §6 24 Werktage
Drews, Andrea BUrlG §3, §6 24 Werktage
Tillmann, Thomas BUrlG §5 (4/12)   8 Werktage
Thomsen, Alina BUrlG §4(länger als 6Monate)24 Werktage
Veigel, Olaf SGB IX §125 24 Werktage + 4 ArbeitsT.
Vogel, Arthur JArbSchG §2, §19 25 Werktage

5 TarifVertrags Gesetz (TVG)
Der Arbeitgeber ist nicht im ArbeitgeberVerband organisiert.

a: Kein Anspruch

b: Verhandlungen, Gewerkschaft getragener Streik

6 a: BetrVG §9 / 9 Mitglieder

b: BetrVG §38 / einer wird freigestellt
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Sandmann 13.11.04 Prüfungsfragen 7. Mai 2003

1 a: Anfechtung: Nein, da die Frage unzulässig war.

b: Kündigung: wegen Schwangerschaft unkündbar (MuSchG §9)

c:  BetrVG §102 der Betriebsrat muß angehört werden.Entscheidung nur Arbeitgeber

d: Arbeitsgericht (ArbeitsGerichtsGesetz ArbGG §2)

e: Anwaltskosten trägt der Kläger selbst. Gerichtskosten die unterlegene Partei

2 a: BGB §622 (vier Jahre nach dem 25. Lebensjahr) ; 30 Juni (4 wochen)

b: Arbeitsplatz Schutz Gesetz (ArbPlSchG) §2 + §16
3 Wochen nach erhalt der Kündigung § 4

c: Ja, ArbPlSchG §2 + 16 (bis max. 2 Jähriger Verpflichtung)

d: Kann sich nicht wehren. Er müsste mindestens 6 Monate im
Betrieb beschäftigt sein. BGB §622, 1; 31Mai

e: Ist wegen Betriebsratstätigkeit geschützt; §15 KüSchuG
(bis ein jahr nach seiner Tätigkeit)

3 a: Emission = Ausstoß von Schadstoff, Lärm usw.
anders formuliert: Umwelteinwirkungen einer Anlage
-Ozon -Strahlung -Dämpfe -Lärm ...

b: Wasser Haushalts Gesetz, Atomgesetz, ChemieGesetz, Boden Schutz Gesetz...

4 a: -Einkommen: Berufsgenossenschaft (ersten 6 Wochen; Arbeitgeber)
 (Entgeld Vortzahlungs Gesetz)
-Reha: Berufsgenossenschaft
-Rente: Berufsgenossenschaft

b: Kann keine Ansprüche geltend machen. Es war keine Fahrlässigkeit des
Arbeitnehmers.

5 a: BetrVG §9 /11 BetriebsratsMitglieder
Kosten trägt Arbeit Geber BetrVG §20

b: - Betriebsvereinbarung: Arbeitgeber und Betriebsrat
- Tarifverträge: Arbeitgeberverband und Gewerkschaft

Einzelne Firma und Gewerkschaft

c: Autonomie = unabhängig; Arbeitgeberverband und Gewerkschaften verhandeln
ohne Einmischung vom Staat. Sie sind "Frei" in ihren Entscheidungen

6 Gewaltenteilung: Exekutive (ausführend) z.B. Verwaltung, Polizei...
Judikative (Rechtsrechung) z.B. Gerichte
Legislative (Gesetzgebung) z.B. Bundestat/Bundesrat

Die Gewaltenteilung soll "Machtmissbrauch" verhindern.


